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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1988

Norm

AZG §10

Rechtssatz

Nimmt ein Arbeitnehmer vereinbarungsgemäß Freizeitausgleich in Anspruch, ist ihm die Überstundenarbeit zeitlich im

Verhältnis der Überstundenentlohnung zum Entgelt der Normalarbeitsstunde abzugelten.
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